
Der „Dusenschön-
Prozess“ 1962
Der Prozess gegen den Stellvertreter des ersten Kommandanten des KZ Fuhlsbüttel, 
Willi Dusenschön, wurde zu Beginn der sechziger Jahre durchgeführt und war der 
einzige Mordprozess, der gegen Verantwortliche für die Verbrechen im KZ und Polizei-
gefängnis Fuhlsbüttel von einem Hamburger Gericht durchgeführt wurde.

Willi Dusenschön wurde im Mai 1945 in Schleswig-Holstein verhaftet und 1946 nach 
Frankreich wegen dort begangener Kriegsverbrechen ausgeliefert. 1951 wurde er 
von einem französischen Militärgericht zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt, aber 
1956 vorzeitig entlassen. Dusenschön kehrte nach Hamburg zurück. Anfang 1961 
wurde wegen seiner Beteiligung an Verbrechen im KZ Fuhlsbüttel Haftbefehl erlassen. 
Die Anschuldigungen der Ermittlungsbehörde konzentrierten sich auf Mord, begangen 
an dem sozialdemokratischen Redakteur aus Lübeck, Dr. Fritz Solmitz. Dusenschön, 

so der Tenor der Anklageschrift, habe durch ständige Misshandlungen 
und Drohungen Solmitz in den Selbstmord getrieben. Er habe damit 
vorsätzlich mit Überlegung aus niedrigen Beweggründen grausam 
einen Menschen getötet.

Am 27. September 1962 begann die Hauptverhandlung vor der 
2. Großen Strafkammer des Landgerichts Hamburg mit der Ver-
nehmung des Angeklagten sowie der Verlesung der während der 
Haft von Dr. Solmitz verfassten Tagebuchaufzeichnungen, die Frau Sol-
mitz den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt hatte.

Der zweite Verhandlungstag wurde zu einem makabren Höhepunkt 
des Verfahrens, als die ehemalige Hamburger NS-Prominenz gehört 
wurde, um Zuständigkeiten in der Verwaltung und der NSDAP und 
für das KZ Fuhlsbüttel zu erörtern.

In Kontrast dazu stand am dritten Verhandlungstag, am 1. Oktober 
1962, die Befragung der Witwe Karoline Solmitz aus den USA, die 
nach dem Tod ihres Mannes 1933 aus Deutschland geflohen war. 
Sie schilderte insbesondere ihre Bemühungen im Sommer 1933 um 
Haftentlassung ihres Mannes sowie die Umstände, wie sie in den Besitz 
seiner Tagebuchaufzeichnungen gelangte.

An diesen und den folgenden Verhandlungs-
tagen wurden insbesondere Zeugen aus den 
Reihen der ehemaligen Häftlinge des KZ 
Fuhlsbüttel gehört, darunter der Hamburger 
SPD-Vorsitzende Karl Meitmann, der sozial-
demokratische Senator Walter Schmedemann 
sowie der kommunistische Schriftsteller 
Willi Bredel aus Schwerin. Sie alle hatten Fritz 
Solmitz im KZ Fuhlsbüttel gesehen und 
 Misshandlungen durch oder auf Veranlassung 
von Dusenschön beobachtet.

Am 16. Oktober 1962 wurde das auf 
Freispruch lautende Urteil verkündet, das in 
weiten Teilen der Öffentlichkeit auf Kritik 
und Unverständnis stieß.
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